
Textgegenüberstellung 

Änderung des Suchtmittelgesetzes 

Geltende Fassung Begutachtungsentwurf  

§ 8a. (1) … § 8a. (1) … 
(2) Die an der Beratung, Behandlung oder Betreuung eines Patienten, der 

sich einer Substitutionsbehandlung unterzieht, beteiligten Ärzte, Amtsärzte, 
Apotheker, Bewährungshelfer, klinischen Psychologen, Psychotherapeuten oder 
Personen, die in einer Einrichtung gemäß § 15 gesundheitsbezogene Maßnahmen 
(§ 11 Abs. 2) bei diesem Patienten durchführen, dürfen Wahrnehmungen aus 
dieser Tätigkeit gegenseitig nur insoweit mitteilen, als 
 1. der Patient der Mitteilung ausdrücklich zugestimmt hat, oder 
 2. die Mitteilung zum Schutz der Gesundheit des Patienten dringend 

erforderlich ist und seine ausdrückliche Zustimmung nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann. 

(2) Die an der Beratung, Behandlung oder Betreuung eines Patienten, der sich 
einer Substitutionsbehandlung unterzieht, beteiligten Ärzte, Apotheker, 
Bewährungshelfer, klinischen Psychologen, Psychotherapeuten oder Personen, die 
in einer Einrichtung gemäß § 15 gesundheitsbezogene Maßnahmen (§ 11 Abs. 2) 
bei diesem Patienten durchführen, dürfen Wahrnehmungen aus dieser Tätigkeit 
gegenseitig nur insoweit mitteilen, als  
 1. der Patient der Mitteilung ausdrücklich zugestimmt hat, oder  
 2. die Mitteilung zum Schutz der Gesundheit des Patienten dringend 

erforderlich ist und seine ausdrückliche Zustimmung nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann.

(3) Der Arzt, Amtsarzt, Apotheker, Bewährungshelfer, klinische 
Psychologe, Psychotherapeut oder die Person, die in einer Einrichtung gemäß § 
15 gesundheitsbezogene Maßnahmen bei dem Patienten durchführt, hat im Fall 
des Abs. 2 Z 1 die ausdrückliche Zustimmung des Patienten, im Fall des Abs. 2 Z 
2 die Gründe, weshalb die ausdrückliche Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt 
werden konnte, zu dokumentieren. 

(3) Der Arzt, Apotheker, Bewährungshelfer, klinische Psychologe, 
Psychotherapeut oder die Person, die in einer Einrichtung gemäß § 15 
gesundheitsbezogene Maßnahmen bei dem Patienten durchführt, hat im Fall des 
Abs. 2 Z 1 die ausdrückliche Zustimmung des Patienten, im Fall des Abs. 2 Z 2 die 
Gründe, weshalb die ausdrückliche Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden 
konnte, zu dokumentieren.
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